






Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2024 12025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F-Qf.U.9.ç!a..D.o..rlmUnd..Ç..m.þH..&..Ç..q.,

K9-a4,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsrichtlinien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages mit dem Stadionei-
gentümer lnhaber des Hausrechts im Signal lduna Park sowie im Stadion Rote Erde.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion veruveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Haus
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2024 I 2025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").Eintfaçh!.Efan!{.tl.r.t.EUßþ.a.tlAQ

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das gilt
insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB ein-
gerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .3..0-.0.6..202.0, mit
dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion .QçUlS.Ch.ç...B.anK.A.[ç.n9,
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderuveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertragen
lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga e.V.
sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der
3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien
ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot
aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Voll-
machten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Ge-
sellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien fest-
gelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot auszu-
sprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und die
betroffenen Personen aus dem Stadion venveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten gegen-
seitig und ohne Einschränkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrec unseres Stadions ichen am
Vorjahr nicht geändert hat.

Frankfurt, 18.06.2024
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten
Saison 2024 / 2025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft („Tochtergesellschaft")

______________________________________________________________

im Folgenden „Teilnehmer“ genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge- 
samt „Stadionverbotsrichtlinien“)

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl 
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das 
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB 
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 30.04.2019 
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion 
Europa-Park Stadion(Name des Stadions).

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen, 
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga 
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli
ga, der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene der Männer, der Frauen-Bundesliga und der 
2. Frauen-Bundesliga auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch für sei
ne jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot aussprechen 
und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten 
werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Gesellschaf
ten mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien 
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und 
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge
genseitig und ohne Einschränkung.

MHiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen 

N am Vorjahr nicht geändert hat.

Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie zuletzt nicht in den ersten vier
Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweili 
reichs an sicherheit@DFB.de

Freiburg, 14.06.2024

usendung des Hausrechtsbe-

(Ort, Datum)
Unterschrift Neit e h m e r

Jochen Saier Vorstand____________
Name & Funktion vertretungsberechtigteRrßön
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2024 12025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")

Rnrr rqcia \ff| lqn0 l\rlÄnnhonnlar{hanh GmhlJ

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zentralstel le.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer i aufgrund des Vertrages vom
mit dem Stadioneioentümer
.ßor?uds t .+ -?rtl?k

lnhaber des Hausrechts im Stadion
(Name des Sfadlons).

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene der Männer, der Frauen-Bundesliga und der
2. Frauen-Bundesliga auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch für sei-
ne jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot aussprechen
und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten
werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Gesellschaf-
ten mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpfliclrtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie zuletzt nicht in den ersten vier
Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zusendung des Hausrechtsbe-
reichs an sicherheit@DFB.de

Mönchengladbach. 02.07.2024

(Ort, Datum)

r!

Stephan Schippers (CEO) Roland Virkus (Geschäftsführer)

Name & Funktion vertretungsberechtigte Person

nterschrift InehU r
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2024 / 2025

Der Verein / die Kapitalgesellschaft ("Tochtergesellschaft")

RaRfinBallspnrt l fiinyin GmbH

im Folgenden "Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich
die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt"Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 28. 03. 2018
mit dem Stadioneigentümer Inhaber des Hausrechts im Stadion
Red BUII Arena (Name des Stadions}.
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e. V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Uga, der 4~ Spielklassenebene der Männer, der Frauen-Bundesliga und der
2. Frauen-Bundesliga auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch für sei-
ne jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionyerbot aussprechen
und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten
werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden Vereinen und Gesellschaf-
ten mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

/] Hiermit bestätigen wir dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.

Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie zuletzt nicht in den ersten vier
Spielklassen gespielt "haben, bitten wir um jeweilige Zusendung des Hausrechtsbe-
reichs an sicherheit@DFB. de

l pip7 in 03. 04.2024
Unterschrift Teilnehmer

(Ort, Datum) <7
Johann Plenge (

Nams 81 Fbin^tio
L^r^J-

& Jens ;Chie perating^ffcer, COO)

ertretungsbe ecl^te Person
RasenBallsport Leipzig GmbH
Cottaweg 3 |1111
D-04177Leipzia
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten 

Saison 2024 / 2024 

 

 

Der Verein 1. FSV Mainz 05 e.V., 

im Folgenden „Teilnehmer“ genannt, anerkennt ausdrücklich 

 

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt „Stadionverbotsrichtlinien“) 

 

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl 
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das 
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB 
eingerichtete Zentralstelle. 

 

1. Der Teilnehmer ist aufgrund des Vertrages vom 27.06.2008 mit dem Stadioneigentü-
mer Inhaber des Hausrechts im Stadion MEWA ARENA. 

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen, 
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist. 

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga 
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames 
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden 
Vereinen und Gesellschaften mitteilen. 

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien 
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen. 

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und 
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen. 

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung. 

 

 Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen 
am Vorjahr nicht geändert hat.  

 












